
Zuschussrichtlinien der Stadt Viernheim für Fahrten in die Partnerstädte Franconville, 

Potters Bar, Rovigo und Mława sowie in die Freundesstadt Haldensleben 
 

 

 

  

 

 

1. Grundsätze 

Die Stadt Viernheim will mit diesen 

Zuschussrichtlinien Partnerschaftsbegegnungen 

mit der Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen 

nicht nur ideell, sondern auch finanziell fördern. 

Die Begegnungen sollen dazu dienen, die 

Partnerschaft mit den Städten Franconville, 

Potters Bar, Rovigo und Mława sowie die 

Freundschaft mit Haldensleben zu vertiefen, um 

dadurch auf kommunaler Ebene einen Beitrag 

für die Völkerverständigung und für ein 

vereintes Europa zu leisten. Nach Maßgabe der 

städtischen Haushaltsmittel können Zuschüsse 

nach diesen Richtlinien für Fahrten im Rahmen 

der Städtepartnerschaften bzw. der 

Städtefreundschaft gewährt werden. Ein 

Rechtsanspruch besteht nicht. 
 

2. Zuschussberechtigte 

2.1 Sämtliche Viernheimer Vereine und 

Institutionen sowie Personengruppen können 

einen Fahrtkostenzuschuss zu selbstfinanzierten 

Reisen erhalten, die einer partnerschaftlichen 

bzw. freundschaftlichen Begegnung dienen. 
 

2.2 Ausgenommen sind dabei die Begegnungen im 

Schulbereich (Schüleraustausche), die gesondert 

gefördert werden. 
 

2.3 Zuschüsse werden nur an Personen gezahlt, die 

in der Stadt Viernheim ordnungsbehördlich 

gemeldet sind oder - wenn sie auswärts 

wohnen - Mitglied in dem betreffenden Verein, 

der betreffenden Institution oder Schüler an 

einer Viernheimer Schule sind. 
 

3. Anrechnung von Zuschüssen 

3.1 Bei Fahrten zu Begegnungen, die von der Stadt 

Viernheim organisiert und vorfinanziert werden 

(z.B. Partnerschaftsfeiern), werden nach der 

Reise von den mitreisenden Personen die 

anteilmäßigen Fahrtkosten unter Abzug des 

betreffenden Zuschusses angefordert. 
 

3.2 Für folgende Fahrten werden keine Fahrtkosten 

angefordert: 
 

3.2.1 Fahrten zu Arbeitstreffen (Programmvorbespre-

chung/Programmbesprechung). 
 

3.2.2 Fahrten aus Anlässen, die im besonderen 

Interesse der Stadt Viernheim stehen, für die 

betreffenden Personen (z.B. für Viernheimer 

Künstler bei Kunstausstellungen in den 

Partnerstädten). 
 

4. Antragsverfahren 

4.1 Zuschussanträge sollen mindestens einen Monat 

vor Beginn der Begegnung schriftlich gestellt 

werden. Die Anträge bedürfen der Unterschrift 

des gesetzlichen Vertreters des Vereins bzw. der 

Institution. 
 

4.2 Die Anträge sind formlos unter Nennung des 

Fahrtziels, der Art der Begegnung und der 

voraussichtlich teilnehmenden Personenzahl an 

das Kultur- und Sportamt, Fachbereich Sport, 

Freizeit und Städtepartnerschaften, zu richten. 
 

5. Höhe des Zuschusses 

Für Fahrten von Erwachsenen (hin und 

zurück) wird ein Pauschalbetrag gewährt: 

 

5.1 Nach Franconville: 38,00 €  
 

5.2 Nach Potters Bar: 57,00 €  
 

5.3 Nach Rovigo: 56,00 €  
 

5.4 Nach Haldensleben: 33,00 €  
 

5.5 Nach Mława: 81,00 € 
 

5.6 Für Jugendliche, Studenten, Freiwilligen-

dienstleistende (FÖJ, FSJ etc.) und für 

Inhaber eines Sozialpasses wird der jeweilige 

1½fache Satz eines Erwachsenen gewährt. 
 

6. Auszahlung der Zuschüsse: 

6.1 Die Zuschüsse werden erst nach Vorlage einer 

entsprechenden Nachweisliste, die von allen 

Teilnehmern/innen persönlich unterschrieben 

sein muss, an die einzelnen Personen ausgezahlt. 
 

6.2 Die Nachweisliste ist als Formblatt beim  

Kultur- und Sportamt, Fachbereich Sport, Frei-

zeit und Städtepartnerschaften, sowie im Internet 

unter www.viernheim.de/zuschusspartnerstadt 

erhältlich. 
 

7. Schlussbestimmung: 

Diese Richtlinien treten am 01.05.2022 in Kraft; 

gleichzeitig treten die bisherigen Regelungen für 

die Fahrtkostenbezuschussung außer Kraft. 

------------ 
(Die vorstehenden Richtlinien wurden am 21.04.2022 vom Magistrat der 

Stadt Viernheim beschlossen.)  

Info: 0 62 04 / 9 88 – 372 



Nachweisliste für die Auszahlung von Fahrtkostenzuschüssen 

für Fahrten im Rahmen der Städtepartnerschaft/Städtefreundschaft 
Bitte die ausgefüllte und unterschriebene Liste an das Kultur- und Sportamt, Rathaus, Kettelerstraße 3, 68519 Viernheim senden. 

Verein/Institution/Gruppe: Anschrift: 

Partnerschaftsbegegnung: Verantwortliche/r: 

Zeitraum: Anschrift der/des Verantwortlichen: 

Nr. Nachname Vorname Straße / PLZ Ort 
Geb. 

Datum 
IBAN 

Sta-

tus* 
Betrag Unterschrift 

1 DE__  ____  ____  ____  ____  __ 

DE__  ____  ____  ____  ____  __ 

DE__  ____  ____  ____  ____  __ 

DE__  ____  ____  ____  ____  __ 

DE__  ____  ____  ____  ____  __ 

DE__  ____  ____  ____  ____  __ 

DE__  ____  ____  ____  ____  __ 

DE__  ____  ____  ____  ____  __ 

DE__  ____  ____  ____  ____  __ 

Gesamtbetrag: 

Von der Verwaltung geprüft: 

*Status: J = Jugendliche/r; St = Student/in; F = Freiwilligendienstleistende/r; So = Sozialpassinhaber/in

Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage (Kopie) eines entsprechenden Ausweises! 

Mit der geleisteten Unterschrift erkennt jede/r Teilnehmer/in die diesem Abrechnungsbogen zugrundeliegenden Zuschussrichtlinien an. 

Zuschüsse der Stadtverwaltung können vom Landesrechnungshof geprüft werden! 



Datenschutzhinweise:
Information der betroffenen Personen (Art. 13 DS-GVO): 
„Fahrtkostenzuschüsse im Rahmen der Städtepartnerschaft“ 

Verantwortlicher: 
Magistrat der Stadt Viernheim, Kettelerstraße 3, 68519 Viernheim (Deutschland) 
06204 988-0, stadtverwaltung@viernheim.de, www.viernheim.de 

Datenschutzbeauftragter: 
Datenschutz im Quadrat GmbH, Tel: 0621 - 4849 3626, E-Mail: viernheim@dsiq-dsb.de 

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit: 
Zwecke der Verarbeitungstätigkeit: 
Berechnung und Auszahlung von Fahrkostenzuschüssen für Fahrten im Rahmen der 
Städtepartnerschaft/Städtefreundschaft 

Rechtsgrundlage der Verarbeitungstätigkeit: 
Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung öffentlicher Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. e DS-GVO 
erforderlich. 

Kategorien von Empfängern: 
Intern (Interne Abteilung (Amt für Kultur, Freizeit und Sport, Kämmereiamt)) 

Datentransfer in ein Drittland: 
Es liegt keine geplante Übermittlung in Drittstaaten vor. 

Zusätzliche Informationspflichten: 
Speicherdauer der personenbezogenen Daten: 
Ihre Daten werden gespeichert bis der Zweck der Verarbeitung entfällt und darüber hinaus so lange 
bis die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen enden.  

Rechte der betroffenen Person: 
Sie haben ein Recht auf Auskunft (gem. Art. 15 DS-GVO) seitens des Verantwortlichen über die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 
17 DS-GVO), und auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 Abs. 1 DS-GVO). Des Weiteren haben 
Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie das Recht auf 

Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO). 
Möchten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, wenden Sie sich bitte an den oben genannten 

Datenschutzbeauftragten. 

Beschwerderecht: 
Sie haben ein Recht auf Beschwerde, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 

Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten: 
Die betroffene Person ist verpflichtet die personenbezogenen Daten bereitzustellen. 
Folgen der Nichtbereitstellung: 
Wenn Daten nicht bereitgestellt werden, kann kein Förderzuschuss bereitgestellt werden. 

Automatisierte Entscheidungsfindung: 
Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung bzw. Profiling. 

Die in der Nachweisliste genannten Personen sind einverstanden, dass ihre Daten 
gemäß der o.g. Erklärung  der Stadt Viernheim verwendet und gespeichert werden. 
Die Eingabe dieser Daten erfolgt auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
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